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Wegleitung für Marktchefinnen
1. Vorwort
Laufend steigende Anforderungen verlangen eine Beschreibung der wichtigsten Tätigkeiten einer Marktchefin. Die Wegleitung kann als Ergänzung zum Pflichtenheft oder Stellenbeschrieb verwendet werden und wird ergänzt durch die beiliegende Aufstellung „Tätigkeiten Marktorganisation / Organisationshilfe“.
2. Einleitung

Voraussetzung für einen Erfolg ist das grundsätzliche Interesse der Standortgemeinde an lebendigen und abwechslungsreichen Märkten. Sie stellt den Marktfahrenden öffentlichen Grund sowie die Infrastruktur zur Verfügung.
Die unterschiedlichen Interessen von Marktfahrenden, Marktchefin, Behörden, Kommissionen, Gewerbetreibenden, Eigentümern von privatem Grund, übrigen Amtsstellen, Medien und Marktkundinnen sind zum Wohle eines funktionierenden Marktes zu gewichten und einzusetzen.
Eine allgemein gültige Wegleitung für Marktorte kann aus folgenden Gründen nicht erstellt werden:
· divergierende kantonale und kommunale Gesetzgebung (Föderalismus)

· unterschiedliche Anforderungen der Märkte (Jahrmarkt, Wochenmarkt, Christchindlimarkt etc.)

· verschiedene Bedeutungen und Grössen der Märkte (Stadt, Dorf, Geschichte, Traditionen)

· unterschiedliche Marktorganisationen mit ungleichen Professionalisierungsgraden
3. Anforderungen

3.1 Anforderungen an die Marktchefin
Bei der Anwendung von rechtlichen Bestimmungen ist wichtig, dass die der Marktchefin übertragene Funktion nicht als Selbstzweck aufgefasst wird, sondern alle Entscheide zum Wohle eines guten und funktionierenden Marktes gefällt werden. Insbesondere ist darauf zu achten, dass sorgsam gepflegte „kleine Königreiche“, Animositäten, Bevorzugungen aller Art usw. vermieden werden. Der Problematik der Geschenkannahme ist besondere Beachtung zu schenken.
Von entscheidender Bedeutung für einen korrekten Auftritt und damit für den Erfolg einer Veranstaltung ist, dass die Marktchefin ihre Funktion seriös und mit der nötigen Portion an gesundem Menschenverstand und Selbstvertrauen ausübt. Eine charakterlich gefestigte Persönlichkeit, diplomatisches Geschick, Gesprächsbereitschaft mit allen beteiligten Parteien und nicht zuletzt Freude an der Aufgabe sind die Merkmale einer guten und erfolgreichen Marktchefin.

3.2 Anforderungen an die Marktbehörde

Die Marktbehörde definiert die Richtlinien für das gesamte örtliche Marktgeschehen und trägt somit die Verantwortung. Im Verhältnis zur Marktchefin bedeutet dies unter anderem das Vereinbaren von Zielen und das Überwachen ihrer Tätigkeit. Wichtig ist jedoch auch das gezielte Fördern des praxisorientierten Wissens, zum Beispiel durch die Bewilligung zum Besuch anderer Märkte und von Weiterbildungen. Die vorgesetzte Behörde ist Anlaufstelle bei Schwierigkeiten zwischen Marktfahrenden und Marktchefin und zuständig für erstinstanzliche Schlichtungen. Diese Funktion kann sie erfolgreich wahrnehmen, wenn die gegenseitige Offenheit und Kommunikationsbereitschaft zwischen ihr und der Marktchefin funktionieren.

Wichtig für eine erfolgreiche und motivierte Marktchefin, welche das Marktgeschehen korrekt und mit Freude abwickelt, ist ein grosser Spielraum für eigene Entscheidungen und die volle Kompetenzerteilung zur Durchführung der Märkte. Dazu gehört natürlich auch die Rückendeckung durch die Marktbehörde bei Massnahmen und Entscheiden der Marktchefin.
4. Stellenbeschrieb

4.1 Ziel und Zweck

Stellenbeschriebe oder Pflichtenhefte regeln die Stellung der Marktchefin innerhalb der Organisation und gegenüber den beteiligten Parteien. Sie können inhaltlich und formal einfach gestaltet sein. So regeln sie nicht nur die Tätigkeiten, sondern festigen ebenso die Stellung der Marktchefin gegenüber der vorgesetzten Behörde oder Kommission, den Marktfahrenden, Marktkunden und Dritten. Stellenbeschriebe sind ein geeignetes Führungsmittel.

4.2 Pflichten, Rechte und Stellung zwischen den Parteien

Heute noch werden vielerorts Marktchefinnen bestimmt, ohne dass deren Rechte und Pflichten klar geregelt sind. Das Handeln ohne grosse Formalitäten kann gut funktionieren. Bei Anfeindungen und Streitfällen, zum Beispiel bei Kompetenzregelungen gegenüber den Marktfahrenden sowie der Stellung zur Marktbehörde, sieht sich die Stelleninhaberin oft unvermittelt im Stich gelassen. Derartige Situationen sind für den Betroffenen frustrierend und können eine langjährige, erfolgreiche Tätigkeit auf einen Schlag zunichte machen. Das Erstellen eines Stellenbeschriebes wird deshalb empfohlen. Diese Wegleitung kann als Zusatz eingebaut werden.
5. Marktorganisation

Instrumentarien der Marktchefin / Organisationsbehelf
Die Planung und Durchführung des Marktgeschehens ist nicht personenspezifisch zu gestalten.

Die Erfahrungen der Marktchefin sind schriftlich festzuhalten. Die Vorteile liegen auf der Hand:

· Transparenz der Tätigkeit (bei ungerechtfertigten Vorwürfen von grossem Nutzen)

· ermöglicht speditiveres Erledigen der Aufgaben

· Liste hilft gegen Vergessen

· Übergabe an Nachfolgerin jederzeit ohne grösseren Aufwand möglich

6. Rechtliches
3.1 Grundsätzliches
Kategorie A: Von Behörden/Kommissionen gewählte, angestellte oder bestimmte Marktchefin
Gewählte, angestellte oder bestimmte Marktchefinnen sind Vertreterinnen der Gemeinde, in welcher der Markt stattfindet. Das Ausüben der Tätigkeit im Sinne ihrer Auftraggeber ist staatliches Handeln und muss rechtmässig sein. Das Handeln der Marktchefin darf also nicht willkürlich sein.

Kategorie B: Von privater Seite ernannte Marktchefin
An die von privater Seite, zum Beispiel vom Marktverband oder einem Verein, bestimmten Marktchefin sind  die gleich hohen Ansprüche zu richten. Die private Funktionsinhaberin übt aber nicht eine Tätigkeit des staatlichen Handelns aus.

Die zivil- und strafrechtlichen Bestimmungen sind im Wesentlichen enthalten im:
· Obligationenrecht OR (Dreizehnter Titel: „Der Auftrag“, Art. 394f  (gilt für Kat. B)
· Strafgesetzbuch StGB (Zweiter Titel: „Strafbare Handlungen gegen das Vermögen“, Art. 137ff (Kat. A und B) (Achtzehnter Titel: „Strafbare Handlungen gegen die Amts- und Berufspflicht“, Art. 312ff (Kat. A)

3.2 Gesetzliche Rahmenbedingungen des Marktwesens

Unsere föderalistische Staatsstruktur bringt es mit sich, dass die Gesetzgebung auf kantonaler und kommunaler Stufe unterschiedlich geregelt ist.
Schweiz und Fürstentum Liechtenstein
Ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben, gelangen folgende gesetzlichen Bestimmungen zur Anwendung:

Alkoholverkauf

Binnenmarkt

Fleischschau

Heilmitteln

Inspektionsstellen

Kontrolle des Verkehrs mit Edelmetallen

Lebensmittelverkauf

Lotterien und die gewerbemässige Wetten

Messwesen

Preisbekanntgabe

Reisendengewerbe

Schaustellungen

Sonntagsverkauf

Umgang mit Giften

Umgang mit Sprengstoff

Urheberrechte

Gemeinden

Gebührentarife

Marktreglemente und Weisungen

weitere Erlasse und Weisungen

Fazit

Die Tätigkeiten einer Marktchefin sind äussert vielseitig und umfangreich. Souveränität und Durchsetzungsvermögen, gepaart mit der Rückendeckung der Vorgesetzten, garantieren einen korrekten Marktverlauf und verhelfen zu schönen und erfolgreichen Märkten.
Eine dauernde Weiterbildung ist gefragt. Zur Erreichung dieser Ziele sind Marktbesuche, Kontakte mit anderen Marktchefinnen sowie die Teilnahme an Aus- und Weiterbildungskursen der VNOSM geeignet und unerlässlich.
Die vorstehenden Ausführungen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Im schnellebigen Geschäft mit oftmals wechselnden Anstellungsbedingungen sind weitere Formen von Arbeits- und Organisationsverhältnissen durchaus möglich.

VEREINIGUNG NORDOSTSCHWEIZERISCHER MARKTORTE

Für den Vorstand

Benno Keel

Präsident

Herisau, im März 2008

- Auflisten „Tätigkeiten Marktorganisation / Organisationshilfe“ liegt bei

*Wegen der besseren Lesbarkeit wurde ausschliesslich die weibliche Schreibweise verwendet. Wir weisen an dieser Stelle ausdrücklich darauf hin, dass die Ausführungen auch für das männliche Geschlecht gelten.*
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